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Jede Minute zählt – Laiendefibrillator bei der Rot-Kreuz-Ortsstelle 
 

Ein für die Bevölkerung zugänglicher Defibrillator ist ab sofort bei der Rot- 
Kreuz-Dienststelle Peilstein (Kommunalzentrum, Richterweg) verfügbar. 
Das in einem alarmgesicherten Gehäuse befindliche Gerät kann im Ernst-
fall, und vor allem dann wenn die diensthabende Mannschaft im Einsatz 
ist, vom Ersthelfer zum Notfallort geholt werden.  
 

„Die Bedienung des Geräts ist einfach und wirklich für jeden zu meistern. 
Sie wird durch eine sprachliche Beschreibung der einzelnen Maßnahmen 
Schritt für Schritt erklärt“, sagt Dienstführender Rainer Schopf. „Den  
gesamten Ablauf lernt man aber am Besten in einem Erste Hilfe Kurs.“ 
 

Der Defibrillator soll vor allem beim Atem-Kreislaufstillstand so früh wie 
möglich zum Einsatz kommen. Darum ist es wichtig, dass der Ersthelfer 
schnell reagiert. Während sich einer um den Erkrankten kümmert, können 
andere den Notruf 144 absetzen und den DEFI holen. 
 

 

Defibrillator für Peilstein 
 

 

BLUTSPENDEAKTION 
PEILSTEIN 

 

Freitag, 1. April 2022 
15:30 – 20:30 Uhr 

Rotkreuz-Haus 
 

 

 
Neuer Veranstaltungsort  

für Kleintiermarkt 
 

Der Kleintiermarkt findet künftig 
im Bauhof Julbach  

(Mühltalstraße 44) statt. 
 

Termine: 
Jeweils letzter Sonntag im Monat  

von März bis Oktober.  
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  1.  Der Bürgermeister am Wort  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neubau Bezirkshallenbad Rohrbach 
 

Der Gemeinderat hat die Mitfinanzierung der Projekt-
kosten für das Bezirkshallenbad Rohrbach einstimmig 
beschlossen. Die Gemeinde hat bei aktuellen Zinsen 
nachstehende Beträge zu leisten: 
 

€ 10.261,42 für die ersten 10 Jahre 
€   8.219,20 ab dem 11. Jahr bis zum 25. Jahr 
€   2.384,30 ab dem 26. Jahr 
 

Verlängerung der Mitgliedschaft zum Regional-
entwicklungsverein Donau-Böhmerwald für die  
Jahre 2023-2027 
 

Die Verlängerung der Mitgliedschaft zum Regional-
entwicklungsverein Donau-Böhmerwald für die Jahre  
2023–2027 wurde vom Gemeinderat mit jährlichen  
Mitgliedsbeiträgen von € 2,50/Einwohner beschlossen. 
 
 

Liebe Peilsteinerinnen und Peilsteiner! 
 
Endlich haben uns auch die Lockerungen im öffentlichen Leben erreicht. Die sich ständig ändernden  
Bestimmungen haben unser Leben und unser Sozialverhalten bestimmt und auch immer wieder eingetrübt. Mit 
den Lockerungsschritten vom 5.3.2022 kehrt wieder eine gewisse Normalität in unser Leben zurück. Dennoch ist 
weiterhin eine gewisse Vorsicht geboten, da man noch nicht weiß, wie sich das Virus weiterentwickeln wird. 
 

Im Gemeindeleben Peilsteins belastet uns die finanzielle Situation. Der Voranschlag 2022 ergibt derzeit ein sattes 
Minus. Ohne Unterstützungen des Landes OÖ, die hat es in den vergangenen Jahren immer gegeben, kann der 
Haushalt der Marktgemeinde Peilstein nicht ausgeglichen gestaltet werden. Im Sommer dieses Jahres werden 
dazu Änderungen angekündigt, die unserer Gemeinde helfen sollten. 
 

Im Bereich des Glasfaserausbaus in unserer Gemeinde befinde ich mich in intensiven Gesprächen mit mehreren  
Anbietern und werde versuchen, das Beste für Peilstein herauszuschlagen. 
Der Spatenstich für das Bezirkshallenbad Rohrbach wird noch in diesem Jahr gesetzt werden. Es handelt sich 
dabei um ein Projekt für die ganze Region und somit werden sich alle Gemeinden des Bezirkes (außer Ulrichsberg, 
da diese ein eigens Hallenbad haben) finanziell an der Verwirklichung beteiligen. 
 

Einige weitere Dinge beschäftigen uns auch noch in Peilstein: 
Der Flächenwidmungsplan ist veraltet und wird nun überarbeitet werden. Wir sind gerade bei der Einholung aller 
Angebote. Im Bereich der Rinnmühle sind einige neue Projekte angedacht. So will die Firma Hehenberger das 
Firmenareal neu gestalten und prüft derzeit die Machbarkeit einer Umlegung der Gemeindestraße „Alter Berg“ im 
unteren Bereich. Auch die Spar-Markt-Kette überlegt die Errichtung einer Filiale zwischen zukünftigem Kreis-
verkehr und der Firma Hehenberger. Bei beiden Projekten wäre es noch verfrüht, über aktuelle Stände zu  
informieren, da die Projekte noch nicht eingereicht wurden. 
 

Am 16.03.2022 ist eine mündliche Verhandlung zum Thema Bauabschnitt 2 der Umfahrung anberaumt. Die  
betroffenen Parteien wurden bereits darüber verständigt. 
 

All unsere Gemeindeprojekte werden aber auch von einer humanitären Krise rund 700 km von uns entfernt über-
schattet. Leider können wir jeden Tag die russischen Aggressionen gegenüber der Ukraine im Fernsehen und im 
Internet sehen. Die Volkshilfe (unser nächster Standort ist in Rohrbach) bittet um Spenden, vor allem im Bereich 
der Hygieneartikel und Verbandsmaterialien. Natürlich helfen auch Geldspenden bei diversen caritativen  
Organisationen. Im Zeichen eines friedlichen Miteinanders und eines guten Zusammenhaltes in Europa, Österreich 
und auch der Gemeinde Peilstein verbleibe ich mit den besten Grüßen und dem Wunsch nach Einigkeit und  
Gesundheit, 
 

euer Bürgermeister 
Felix Grubich 

 
 

  2.  Beschlüsse des Gemeinderates vom 3. März 2022 

Voranschlag 2022 und MEFP 2022-2026 für die  
Gemeinde 
 

Der Voranschlag 2021 wurde mit einem Ergebnis der 
laufenden Geschäftstätigkeit in der Höhe von  
- € 249.900,-- vom Gemeinderat mit dem Dienst-
postenplan einstimmig beschlossen. Der mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 
wurde vom Gemeinderat ebenfalls einstimmig  
beschlossen. 
 

Voranschlag 2022 und MEFP 2022–2026 für die  
VFI Peilstein  
 

Der Voranschlag 2022 der VFI der Marktgemeinde  
Peilstein & Co.KG, der bei Einnahmen und Ausgaben in 
der Höhe von € 51.500,-- ausgeglichen erstellt wurde, 
wurde vom Gemeinderat zusammen mit dem MEFP 
2022–2026 einstimmig beschlossen. 
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Vereinbarung der VFI Peilstein mit der Jagd-
gesellschaft Peilstein über die Aufstellung eines 
Wildcontainers auf dem Bauhofgrundstück 
537/1, KG Peilstein  
 

Die VFI Peilstein hat mit der Jagdgesellschaft Peilstein 
eine Vereinbarung über die Aufstellung eines Wild-
containers auf den Bauhofgrundstück 537/1, KG  
Peilstein, beim Lagerplatz des Bauhofes abgeschlossen. 
Diese Vereinbarung wurde vom Gemeinderat ein-
stimmig beschlossen. 
 

Umlegung der Straße „Alter Berg“ durch das  
Gelände der Fa. Hehenberger  
 

Der Gemeinderat hat die für die Umlegung der Straße 
„Alter Berg“ eingelangten Stellungnahmen behandelt 
und als Grundlage für die weiteren Verhandlungen zur 
Kenntnis genommen. 
 

Resolution Taxonomie Atomkraft 
 

Der Gemeinderat hat eine Resolution gegen Atomkraft 
als nachhaltige Investition einstimmig verabschiedet. 
Diese wird an LH Mag. Stelzer und Bundeskanzler 
Nehammer übermittelt. 
 

Änderung der Nutzungsgebühr für die  
Aufbahrungshalle 
 

Der Gemeinderat hat die Nutzungsgebühr für die Auf-
bahrungshalle pro Todesfall von derzeit € 55,-- auf  
€ 70,-- ab 1. April 2022 einstimmig erhöht. 
 

Ehrungen 
 

Der Gemeinderat hat die Ehrung der vorgeschlagenen 
Personen mit Ehrenring, Ehrennadel in Gold oder Silber 
bzw. Dankurkunde für verdiente Persönlichkeiten und 
ausgeschiedene Vereinsobleute beschlossen. 
 

Überarbeitung Flächenwidmungsplan 
 

Der Gemeinderat hat den für die Überarbeitung des  
Flächenwidmungsplanes erforderlichen Ausschuss wie 
folgt einstimmig festgelegt: Planungsausschuss-
Obmann Thomas Kraml, Bauausschuss-Obmann  
Dominik Gahleitner, Christian Löffler, Bürgermeister 
Felix Grubich, Vizebürgermeister Thomas Neudorfer 
und seitens des Gemeindeamtes Andreas Mager und 
Günter Siegl. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Dienstanweisung Klärwärter für Kanalanlage  
 

Der Gemeinderat hat eine Dienstanweisung für den  
Klärwärter für die Kanalisationsanlage einstimmig  
beschlossen. 
 

Grundsatzbeschluss Anschaffung Kommando-
fahrzeug FF-Peilstein 
 

Aufgrund der Vorgaben des GEP (Gefahrenabwehr- und 
Entwicklungsplan) hat der Gemeinderat den Grund-
satzbeschluss zur Anschaffung eines Kommandofahr-
zeuges für die FF-Peilstein mit der Mitfinanzierung des 
Gemeindeanteiles von 33 % (derzeit € 25.918,--) der 
Normkosten in Höhe von € 78.540,-- einstimmig  
gefasst. 
 

Servertausch inkl. Zubehör für Gemeindeamt und 
Mittelschule  
 

Der Gemeinderat hat die erforderliche Anschaffung 
eines Servers für die Mittelschule und eines Servers 
mit 2 Computern für das Gemeindeamt mit Gesamt-
anschaffungskosten von € 40.783,55 inkl. MwSt.  
zuzüglich geschätzter Installationskosten von ca.  
€ 17.000,-- einstimmig an den Bestbieter beschlossen. 
 

Ankauf eines Kommunaltraktors mit Zubehör 
gem. BBG-Angebot 
 

Vom Gemeinderat wurde nach Vorlage des Vor-
anschlages 2022 der Ankauf eines Kommunaltraktors 
Steyr 4130 Expert CVT in Kommunalausführung mit 
Zubehör (Schneepflug, Streugerät, Schneeketten, 
Heckschaufel, Arbeitskorb, Frontlager, Fronthydraulik 
und Tandemkipper) zum Gesamtpreis von  
€ 212.247,20 laut BBG-Angebot mit einem Gemeinde-
anteil von 33 % (€ 70.041,58) einstimmig gefasst. Die 
Eigenmittel sind vorhanden und für das Finanzjahr 
2022 budgetiert. 
 

Vergabe Kassenkredit für 1.3.2022 bis 28.2.2023  
 

Der für die Liquidität der Gemeinde erforderliche  
Kassenkreditrahmen in Höhe von € 800.000,00 wurde 
für den Zeitraum vom 1.3.2022 bis 28.2.2023 an den 
Bestbieter mit einem Zinssatz in Höhe von 0,875 % 
einstimmig vergeben. 
 

Änderung des Pachtvertrages in der Siedlung  
Quellenweg  
 

Der Gemeinderat hat eine Änderung des Pacht-
vertrages für die Flächen am Quellenweg einstimmig 
beschlossen. 
 
  

Personelles vom Gemeindeamt: 
 

neuer Bauhofmitarbeiter 
 

Seit 1. Februar 2022 unterstützt Àkos Hajdù aus Aigen-Schlägl 
unsere Mitarbeiter im Bauhof. 

 
Wir wünschen Àkos für seine Aufgaben alles Gute und freuen uns sehr, 

dass er nun Teil unseres Teams ist.  
 

Herzlich willkommen! 
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Von Montag, 2. Mai bis einschließlich Montag, 9. Mai 2022 können folgende Volksbegehren unterzeichnet werden: 
 
 

 Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren  Arbeitslosengeld RAUF! 

 Nein zur Impfpflicht  Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen! 

 Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren!  Mental Health Jugendvolksbegehren 

 Stoppt Lebendtier-Transportqual  
 
 

Wer bereits eine Unterstützungserklärung abgegeben hat, kann keine Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte 
Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung gilt. Die genauen Eintragungszeiten werden noch auf der  
Gemeindehomepage veröffentlicht.  
 

Zurzeit gibt es außerdem 41 verschiedene Volksbegehren, für die eine Unterstützungserklärung abgegeben werden 
kann.  
 

Unterschrieben werden kann unabhängig vom Wohnsitz in jedem Gemeindeamt in Österreich oder online unter 
https://www.oesterreich.gv.at/ mit der Handy-Signatur.  
 

Noch keine Handy-Signatur? Diese kann unter anderem bei folgenden Stellen beantragt werden: 
 

 Österreichische Gesundheitskasse, Stadtplatz 16, 4150 Rohrbach-Berg (Voranmeldung!)  
 Marktgemeinde Aigen-Schlägl, Marktplatz 17, 4160 Aigen-Schlägl 

 Notarin Mag. Christine Maria Buchinger, Kirchengasse 2, 4160 Aigen-Schlägl (Voranmeldung!) 

 FinanzOnline 
 

Eine Übersicht über den Ablauf eines Volksbegehrens sowie eine Übersicht aller derzeit registrierten Volksbegehren  
befindet sich auf https://www.oesterreich.gv.at 
 
 
 

  3.  Volksbegehren - Information 

Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag hochwertige Statistiken und Analysen, die ein umfassendes, objektives 
Bild der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Die Ergebnisse der Erhebung SILC (Statistics on Income 
and Living Conditions/Statistiken zu Einkommen und Lebensbedingungen) liefern für Politik, Wissenschaft und Öffent-
lichkeit grundlegende Informationen zu den Lebensbedingungen und Einkommen von Haushalten in Österreich.  
 

Derzeit ist das Leben vieler Menschen in Österreich von sozialen und beruflichen Veränderungen geprägt. Gerade in die-
ser herausfordernden Zeit ist es wichtig, dass verlässliche und aktuelle Informationen über die Lebensbedingungen der 
Menschen in Österreich zur Verfügung stehen.  
 

Die Erhebung SILC wird jährlich durchgeführt. Rechtsgrundlage der Erhebung ist die nationale Einkommens- und Le-
bensbedingungen-Statistikverordnung des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
(ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 idgF), eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU-Verordnung 
2019/1700) sowie weitere ausführende europäische Verordnungen im Bereich Einkommen und Lebensbedingungen. 
 

Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem Zentralen Melderegister jedes Jahr Haushalte in ganz Österreich 
für die Befragung ausgewählt. Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könnten dabei sein! Die ausgewählten Haushalte werden 
durch einen Ankündigungsbrief informiert und eine von Statistik Austria beauftragte Erhebungsperson wird von Februar 
bis Juli 2022 mit den Haushalten Kontakt aufnehmen, um einen Termin für die Befragung zu vereinbaren. Diese  
Personen können sich entsprechend ausweisen. Jeder ausgewählte Haushalt wird in vier aufeinanderfolgenden Jahren 
befragt, um auch Veränderungen in den Lebensbedingungen zu erfassen. Haushalte, die schon einmal für SILC befragt 
wurden, können in den Folgejahren auch telefonisch oder über das Internet Auskunft geben.  
 

Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, die Teilnahme am Erwerbsleben, Einkommen sowie Gesundheit und 
Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen. Für die Aussagekraft der mit großem Aufwand erhobenen Daten ist es 
von enormer Bedeutung, dass sich alle Personen eines Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung beteiligen. Als Danke-
schön erhalten die vollständig befragten Haushalte wahlweise einen 15-Euro-Einkaufsgutschein oder eine Spenden-
möglichkeit für das österreichische Naturschutzprojekt „CO2-Kompensation durch Hochmoorrenaturierung im  
Nassköhr“. 
 

Die Statistik, die aus den in der Befragung gewonnenen Daten erstellt wird, ist ein repräsentatives Abbild der  
Bevölkerung. Eine befragte Person steht darin für Tausend andere Personen in einer ähnlichen Lebenssituation. Die im 
Rahmen der SILC-Erhebung gesammelten Daten werden gemäß dem Bundesstatistikgesetz und das Datenschutzgesetz 
streng vertraulich behandelt. Statistik Austria garantiert, dass die erhobenen Daten nur für statistische Zwecke  
verwendet und persönliche Daten an keine andere Stelle weitergegeben werden.  
 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Weitere Informationen zu SILC erhalten Sie unter: 
 

Statistik Austria, Guglgasse 13, 1110 Wien 
Tel.: +43 1 711 28-8338 (werktags Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr)  
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at | Internet: www.statistik.at/silcinfo  
 

  4.  SILC-Erhebung Statistik Austria 
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  6.  Heizkostenzuschuss 2021/22 

  7.  Betreubares Wohnen 

  5.  OÖ. Landesjagdverband - Information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Oö. Landesregierung hat für die Heizperiode 2021/22 
wieder die Gewährung eines Heizkosten-zuschusses an 
sozial bedürftige Personen beschlossen.  
 

Dieser beträgt 175 Euro bei Unterschreiten der  
Einkommensgrenze.  
  

Einkommensgrenze monatlich:   
Alleinstehende: € 950,00  
Ehepaar/Lebensgemeinschaft: € 1.500,00 
je Kind: € 380,00 

Ein Heizkostenzuschuss kann nur jenen gewährt werden, 
die auch selbst für die Heizkosten aufkommen. Die  
Abwicklung erfolgt über die Gemeinde.  
  

Zur Antragstellung sind mitzubringen: Pensionsnachweis 
aus dem Jahr 2021 und Übergabevertrag (wenn darin die 
Heizkostentragung geregelt ist).  

 
Antragsfrist: 9. Mai 2022 

Freie Wohnung im Haus für Betreubares Wohnen, 
Hopfenweg 3, 4153 Peilstein im Mühlviertel 
 

Wohnung Nr. 3 (Erdgeschoss) 
 

 Größe: 54,52 m² 

 2 Wohnräume, Kellerabteil, Terrasse 

 Bruttomiete: ca. € 480,00 inkl. Betriebskosten,  
Betreuungszuschlag (€ 55,65) und Rufhilfe (€ 18,17), 
ohne Strom und Heizung 

 Kaution: € 1.211,00 

 Möbelablöse nach Vereinbarung möglich (Einbauküche) 
 

Bewerber mögen sich am Gemeindeamt (Kerstin Mondl) 
melden - 07287/7203-22 oder gemeinde@peilstein.at 

 

Die Jungen sind los! Die Frühlingszeit ist die Kinderstube der Natur und wir bitten um Ihre Mithilfe!  
 

Mit Begeisterung und Freude genießen Naturliebhaber den Frühling. Die Tier- und Pflanzenwelt begrüßt uns mit einer 
gewaltigen Vielfalt neuen Lebens und bietet eine scheinbar unerschöpfliche Quelle an Glücksgefühl und Lebenskraft. 
Jetzt im Frühling, wenn die Menschen auch wieder vermehrt in die Lebensräume der Wildtiere vordringen, ist es wichtig, 
dass die tierischen Bewohner trotzdem ihre Ruhe haben dürfen. Vor allem deshalb, da ab jetzt vermehrt Jungwild das 
Licht der Welt erblickt. Falsch verstandene Tierliebe kann lebensbedrohliche Folgen haben und vermeintlich zurück-
gelassene Jungtiere sollten nicht aufgenommen werden. 
 

Keine menschlichen Eingriffe 
Die meisten Jungen sind es gewöhnt, dass die Muttertiere sie mehrere Stunden alleine lassen, um selbst auf Nahrungs-
suche zu gehen oder Fressfeinde von den Kleinen fernzuhalten. Junge Feldhasen werden beispielsweise nur ein- bis 
zweimal in 24 Stunden vom Muttertier aufgesucht. Auch das Nest von Wildenten oder anderem Federwild sollte nicht 
berührt oder gar von nächster Nähe beobachtet werden. Der Grund: Die Mutter beobachtet die Eindringlinge und traut 
sich nicht mehr zum Nest. Dadurch kühlen die Eier aus und die Küken sterben unter Umständen. 
 

Leine kann Leben retten 
Ein weiterer Appell der OÖ Jägerschaft richtet sich an die Hundehalter, damit sie ihre Vierbeiner an die Leine nehmen. 
Selbst wohlerzogene Hunde vergessen schon einmal ihre guten Manieren, wenn ihr Jagdinstinkt geweckt wird. Aufge-
schreckte und gehetzte Wildtiere laufen auf Straßen und können Unfälle verursachen. Ein trächtiges Reh kann sogar im 
Schockzustand das Kitz verlieren. Da muss der Hund das Tier gar nicht erwischen. Lassen wir also den Wildtieren ihre 
Ruhezonen, bleiben wir auf den Wegen und erfreuen wir uns über den herrlichen Anblick und die wunderbare Natur in 
unserer Gemeinde – die Tiere, aber auch wir Jägerinnen und Jäger danken es Ihnen! 
 
 Auf der Website www.fragen-zur-jagd.at eröffnet der OÖ Landesjagd-

verband interessante Einblicke in die Welt der Jägerinnen und Jäger  
sowie unserer heimischen Wälder und Wildtiere. Schauen Sie doch  
einmal hinein. Oder besuchen Sie auch unsere Facebook-Seite: 
https://www.facebook.com/ooeljv 

 
Jungtiere und Gelege (Nester mit Eiern) auf  
keinen Fall berühren. Es handelt sich um  
keine Findelkinder und die Eltern sind meist  
nicht weit von ihren Schützlingen entfernt. 
 
Quelle: OÖ Landesjagdverband 
 

Foto: N. Mayr 
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S A C H K U N D E N A C H W E I S  - T E R M I N E 

 Hundeschule Lichtenau  SVÖ Rohrbach-Berg 

Termin: Samstag, 26. März 2022 Sonntag, 22. Mai 2022 

Uhrzeit: 9:00 – 16:00 Uhr 8:00 Uhr 

Anmeldung: office@hundeschule-lichtenau.at info@svoe-rohrbach-berg.at 

Information:  Obmann Thomas Würdig, 0660/8285468 

https://www.hundeschule-lichtenau.at/ 

Obmann Manuel Stöbich, 0664/5970208 

https://www.svoe-rohrbach-berg.at/ 
 
 

Diese Ausbildung ist vom künftigen Hundehalter oder von der künftigen Hundehalterin  
vor Anschaffung eines Hundes zu absolvieren (§ 4 Oö. Hundehaltegesetz 2002). 

 
 

 Gemeinderatssitzung: Freitag, 25. März 2022, 17:00 Uhr  

 Bauverhandlung: Mittwoch, 30. März 2022 

 Betriebsanlagen-Beratung: Donnerstag, 24. März 2022, 8:15 – 12:00 Uhr, BH Rohrbach 

  Donnerstag, 7. April 2022, 8:15 – 12:00 Uhr, BH Rohrbach 
 Naturschutz-Beratung: Mittwoch, 6. April 2022, 9:00 – 12:00 Uhr, BH Rohrbach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  8.  Termine, Sprechtage & Infos 

 

Zeckenschutzimpfung 
 

ohne Voranmeldung an folgenden Terminen: 
 

15.03.2022 von 14:00 bis 16:30 Uhr 
 

29.03.2022 von 14:00 bis 16:30 Uhr 
 

12.04.2022 von 08:00 bis 12:00 und 
 14:00 bis 16:30 Uhr 
 

19.04.2022 von 08:00 bis 12:00 und 
 14:00 bis 16:30 Uhr 
 

Impfort: Sanitätsdienst der BH Rohrbach 
 Am Teich 1, 4150 Rohrbach-Berg 
 

Weitere Infos unter www.bh-rohrbach.gv.at 
 

 

Kurzparkzone berücksichtigen! 
 

Bei den Parkplätzen vor dem Sparmarkt  
Innertsberger handelt es sich um eine Kurz-
parkzone. Leider steht für Kundinnen und 
Kunden des Sparmarktes oft kein Parkplatz zur 
Verfügung. Bei längerer Parkdauer sollte daher 
ein anderer Parkplatz genutzt werden.  
 

Bitte um Berücksichtigung! 

 

Gesamtüberarbeitung des  
Flächenwidmungsplanes Peilstein 

 

Die Marktgemeinde Peilstein beabsichtigt  
dieses Jahr den Flächenwidmungsplan des 
gesamten Gemeindegebietes zu überarbeiten.  
 

Widmungswünsche können nach offizieller 
Ausschreibung beim Gemeindeamt eingebracht 
werden.  
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